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0 Zusammenfassung 
 

Dem Fiskus entgehen durch nationale und internationale Betrugsdelikte im Be-

reich der Umsatzsteuer jährlich zweistellige Milliardenbeträge. Darüber hinaus 

lässt es das System der Umsatzsteuer zu, sich durch steuerliche Gestaltungen 

auf Kosten der Allgemeinheit ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen. 
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steuer ins Ausland ab oder verwenden die Umsatzsteuer, um die Preise der Waren zu ermäßigen und ruinösen Preiswettbewerb zu führen.  Als Maßnahmen zur Bekämpfung der Umsa
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den anstehenden Verhandlungen sollte Deutschland eine Vorreiterrolle ü-

bernehmen (Abschnitt II, Tz. 1.5). 

 

0.2 Kettenbetrug im Baugewerbe (Abschnitt II, Tz. 2) 

 

Durch Werkvertragsunternehmen mit ta
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flächendeckende Baustellenkontrollen vor Ort sowie eine konsequente 

strafrechtliche Verfolgung die Voraussetzungen für einen besseren Geset-
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¶ Die Zusammenarbeit zwischen der Steuerverwaltung und den Behörden 

der Arbeits- und Zollverwaltung sollte auf allen Ebenen verbessert und in-

tensiviert werden (Abschnitt II, Tz. 2.6.3). 

¶ Mittelfristig sollte eine national
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Der Leasingnehmer zahlt die Leasingraten nur wenige Monate. Deshalb kündigt 

der Leasinggeber das Vertragsverhältnis und holt die Wirtschaftsgüter zurück. 

 

Durch die Rückabwicklung des Geschäfts wird dem Leasinggeber seine gezahl-

te Umsatzsteuer erstattet. Der Leasingnehmer hat entsprechend die Vorsteuer 

an das Finanzamt zurückzuzahlen. Dies ist ihm aufgrund seiner „geplanten“ 

Zahlungsunfähigkeit jedoch nicht mehr möglich. 
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0.6 Umsatzsteuer in der Insolvenz (Abschnitt II, Tz. 6) 

 

Mit rd. 3,4 Mrd. Euro (bei einer hohen Dunkelziffer) hat der Betrag der Nieder-

schlagungen bei der Umsatzsteuer am Ende des Jahres 2001 eine kaum mehr 

vertretbare Höhe erreicht. 

 

Der größte Teil der Steuerrückstände und Niederschlagungen bei der Umsatz-

steuer entsteht dadurch, dass Steuerpflichtige fällige Umsatzsteuern nicht mehr 

entrichten oder bereits berücksichtigte Vorsteuern nach Korrektur der Leistun-

gen nicht mehr erstatten können. Dies ist Ausfluss des Prinzips der Soll-

versteuerung, d.h. der Versteuerung nach vereinbarten Entgelten. Die Bezah-

lung einer Rechnung ist nicht Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Deshalb 
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Der Bundesrechnungshof empfiehlt, den mit Einführung der neuen Insolvenz-ordnung zum 1. Januar 1999 entfallenen so genannten FisjIi,I ehahlt,nach -
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I Problem 
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zum US-$ begründbar4







 

 

18

Seither hat der Bundesrechnungshof eine Vielzahl weiterer Fälle zum Karus-

sellbetrug überprüft, sich aber auch anderen Bereichen zugewandt, in denen 

ebenfalls in großem Stil Steuervermeidung und Steuerbetrug vorkommen. Er 

berichtet im Folgenden über seine Feststellungen und gibt Empfehlungen, wie 
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¶ Firmen als Subunternehmer sich vor Zahlung von Steuern und Sozialabga-

ben dem Fiskus entziehen, während die Auftraggeber Vorsteuern und Be-

triebsausgaben abziehen; 

¶ Scheinunternehmen nur zum Zweck der Ausstellung von Rechnungen ge-

gründet werden (Abdeckrechnungen); 

¶ Scheinunternehmen gezielt in die Insolvenz geschickt werden, um bei der 

Rückabwicklung von Geschäften mit diesen die ausgezahlten Vorsteuern 

behalten zu können; 

¶ Scheinunternehmen in der Insolvenz Umsatzsteuern aus ausgestellten 
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2001 beschlossen und zum 1. Januar 2002 in Kraft gesetzt. Die Finanzbehör-

den schildern ihre bisherigen Erfahrungen mit diesem Gesetz nur teilweise posi-

tiv.  

 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofes hat sich das Instrument 
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Computerteile) sogar veraltet oder besitzt nur noch Schrottwert; gleiches gilt für 

Barzahlungen in unüblichem Umfang, in einem Fall stand auf einer Rechnung 

über 200 Mio. DM (rd. 102 Mio. Euro) die Bestätigung: „in bar erhalten“. 

 

Liegen Kriterien dieser Art vor, so ist von einem ordentlichen Kaufmann zu er-
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Nach der Erfahrung des Bundesrechnungshofes wie auch nach den Erkennt-

nissen der Steuerfahndungsstellen wird die Anfrage beim Bundesamt vor allem 

in Betrugsfällen häufig genutzt.  

 

Ein Fall aus dem Bereich des Handels mit Mobiltelefonen zeigt diese Problema-

tik sehr deutlich: Ein Unternehmen im Raum Köln (GmbH, ein Geschäftsführer, 
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tages hat eine entsprechende Bemerkung des Bundesrechnungshofes aus dem 

Jahre 200210
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Auch der Deutsche Bundestag hat in einem Eckpunktepapier von einem drama-

tischen Anstieg der illegalen Beschäftigung und Schwarzarbeit vor allem in der 

Baubranche gesprochen. Dieser Anstieg habe zu erheblichen Einbußen im 

Steueraufkommen und bei den Sozi
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Abbildung 4 

Modellbeschreibung Kettenbetrug 
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Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass inländische Bauhandwerkerinnen und 

Bauhandwerker, die Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld beziehen, unange-

meldet und zu Nettolöhnen für Subunternehmer auf den Baustellen arbeiten.  

 

2.2.3 Kriminelles Zusammenwirken der Beteiligten 

 

Der Kettenbetrug im Baugewerbe schädigt nicht nur den Arbeitsmarkt. Er führt 

auch zu erheblichen Steuerausfällen. Die Subunternehmer erstellen nämlich 

Rechnungen mit gesondertem Umsatzsteuerausweis (Abdeck- bzw. Schein-

rechnungen) über die vermeintlich von ihnen ausgeführten Leistungen, aus de-

nen zunächst der Generalsubunternehmer als Leistungsempfänger den Vor-

steuerabzug und den Betriebsausgabenabzug geltend macht. Der Generalsub-

unternehmer erteilt anschließend dem Generalunternehmer Rechnungen mit 

gesondertem Umsatzsteuerausweis über dieselben Leistungen in gleicher Höhe 

oder mit geringem Gewinnaufschlag, aus denen der Generalunternehmer wie-

derum den Vorsteuerabzug und den Betriebsausgabenabzug geltend macht. 

Die Subunternehmer selbst geben 
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Nach den Feststellungen des Bundesrec
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gels hinreichenden Abgleichs der Angaben mit den tatsächlichen Gegebenhei-

ten durch entsprechende Baustellenkontrollen können überdies mögliche steu-

erliche Konsequenzen beim Leistungsempfänger, z. B. die Kürzung des Be-
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sind demnach mit denselben Schwierigkeiten und Problemen bei der steuerli-

chen Erfassung und Sachverhaltsermittlung k



 

 

35

der Sonderermittlungsstellen, Steuerfahndungsstellen und Außendienste vor-
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3.3 Steuerliche Auswirkungen 

 

Der Bundesrechnungshof schätzt, dass Globalzessionen bundesweit zu jährli-
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3.5 Empfehlungen des Bundesrechnungshofes 

 

Der Bundesrechnungshof hat die Auffassung 
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4 Umsatzsteuerausfälle durch Optionen bei Grundstücks-

veräußerungen 

 

4.1 Feststellungen des Bundesrechnungshofes 

 

Auch bei umsatzsteuerpflichtigen Grundstücksveräußerungen durch insolvente 

Unternehmer hat der Bundesrechnungshof 
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Nicht selten sind Fälle festzustellen, in denen der Veräußerer
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4.6.4 Bescheinigungsverfahren nach dem Grunderwerbsteuergesetz 

 

Zusätzlich zu einer der drei vorgenannten gesetzlichen Lösungsvarianten hält 

der Bundesrechnungshof es für sinnvoll, ein dem grunderwerbsteuerlichen Be-

scheinigungsverfahren nach § 22 GrEStG entsprechendes Verfahren auch für 
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5 Leasing- und Mietkaufmodell 

 

5.1 Funktionsweise 

 

Seit etwa zehn Jahren kommt es in Einzelfällen im Zusammenhang mit Lea-

sing- und Mietkaufverträgen über hochwertige Industriegüter mit eingeschränk-

ter Marktgängigkeit (vor allem selbstfahrende Autokrane) durch offensichtlich 

„planmäßige“ Insolvenzen der Leasingnehmer zu erheblichen Umsatzsteuer-

ausfällen. In diesen Fällen arbeiten die Beteiligten (Hersteller, Kreditinstitute, 

Leasinggeber und wechselnde Leasingnehmer) zielgerichtet zulasten des Fis-

kus zusammen. Die Steuerausfälle lagen in den eingesehenen Einzelfällen 

meist im zweistelligen Millionenbereich. Der Gesamtschaden dürfte sich nach 

vorsichtigen Schätzungen der Steuerfahndungsstellen im dreistelligen Millio-

nenbereich bewegen.  

 

Das Absatzmodell für diese Güter beruht auf einer Finanzierung durch den Her-

steller bzw. durch ein Finanzierungsinstitut (Kreditinstitut), welches der Herstel-

ler vermittelt. 

 

Danach kauft das Finanzierungsinstitut die Autokrane vom Hersteller und liefert 

sie per Leasing oder Mietkauf weiter an die Kunden des Herstellers. Die Finan-

zierungsinstitute sichern sich gegenüber den Herstellern ab, indem diese eine 

so genannte „Buy-Back-Vereinbarung“ eingehen müssen. Die Vereinbarung 

besagt, dass der Hersteller die von dem Finanzierungsinstitut gekauften und 

gegenüber dem Kunden finanzierten Krane zu einem bestimmten Preis zurück-

kaufen muss, wenn die Finanzierung beim Kunden „Not leidend“ wird, das heißt 

in der Regel, wenn der Kunde mit zwei Leasing- oder Mietkaufraten im Rück-

stand ist. Zur Minimierung eines möglichen Restrisikos versuchen die Herstel-

ler, hierfür zusätzlich eine Versicherungsabdeckung zu erreichen. Die handeln-

den Firmen sind häufig personell miteinander verbunden.  

 

Ein solches Modell bringt für die Hersteller erhebliche Vorteile. Selbst wenn Tc
0.0028finanziekVno7-0.0002 sinmller .2073 Hererrein1127, könn28 TwKunde mittitut 
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eine übermäßige Eigenkapitalbindung in Kauf nehmen zu müssen und ohne 

dass Eventualverbindlichkeiten in die Bilanz einzustellen sind („Off-Balance-

Sheet“- Lösung). 

 
5.2 Einheitliches Steuerumgehungsmuster 

 

Den vom Bundesrechnungshof im Rahmen der örtlichen Erhebungen unter-

suchten einschlägigen Fällen liegen steuerliche Sachverhaltsgestaltungen nach 

gleichem oder ähnlichem Muster zugrunde. 

 

Zunächst wird eine lediglich mit Mindestkapital ausgestattete GmbH (zum Teil 

ohne eigene Geschäftsräume) gegründet oder aus Vorratsgründungen bzw. per 

Mantelkauf übernommen. Anschließend wird als Gewerbe die Vermietung be-

stimmter Wirtschaftsgüter angemeldet. 
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bezahlen muss. Der Leasingnehmer transferiert die entsprechende Vergütung 

des Finanzamts gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zeitgleich und in vol-

lem Umfang weiter an den Leasinggeber. 

 

Die abgeschlossenen Verträge werden nur wenige Monate vertragsgemäß be-

dient. Sobald der Leasingnehmer sich mit den Leasingraten im Zahlungsverzug 

befindet, kündigt der Leasinggeber das Vertragsverhältnis und holt die Wirt-

schaftsgüter zurück. 

 

Der Leasinggeber erteilt über die Rückgängigmachung der Lieferung eine Gut-

schrift, mit der er die ursprüngliche Umsatzsteuer korrigiert. Durch die damit 
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Das Umsatzsteuerrecht ist vom Prinzip der Sollversteuerung geprägt, d. h. der 

Versteuerung nach vereinbarten Entgelten. Die Bezahlung einer Rechnung ist 

nicht Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Deshalb ist es durchaus üblich, 

dass Unternehmen als letzten Akt ihrer gewerblichen Tätigkeit den Vorsteuer-

abzug aus Rechnungen geltend machen, die sie nicht mehr bezahlen können. 



 

 

53

sich die Steuerausfälle aus den übrigen Insolvenzen. Die andere Gruppe findet 

sich mit ihrer Situation ab, ohne weitere für den Fiskus schädliche Gestaltungen 

vorzunehmen.  

 

Es werden verschiedene – mehr oder weniger einschneidende – Maßnahmen 

erörtert, um diese Steuerausfälle zu verhindern. 

 

Der weitestgehende Vorschlag wäre, die Berichtigung der Umsatzsteuer beim 

Leistenden nach § 17 UStG auszuschließen19. Damit wären sämtliche Umsatz-

steuerschäden für den Fiskus bei der Rückabwicklung von Geschäften und bei 

der Berichtigung von Umsatzsteuer ausgeschlossen.  

Dies sind häufig die Fälle in denen der Leistungsempfänger die Vorsteuer be-

reits abgezogen hat und im Insolvenzfall 
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6.3 Empfehlungen des Bundesrechnungshofes 
 
Bis zum 31. Dezember 1998 stand den Finanzbehörden eine bevorzugte Be-

friedigung ihrer Forderungen gegenüber den einfachen Insolvenzgläubigern zu. 

Diese Bevorrechtigung ist mit Einführung der neuen Insolvenzordnung zum 

1. Januar 1999 entfallen. Eine Wiedereinführung dieses so genannten Fiskus-

vorbehalts würde die Steuerausfälle in der Insolvenz verringern. Es sollte des-

halb darauf hingewirkt werden, dass das Vorrecht des Fiskus wieder eingeführt 

wird. 

 

Die Nichtbevorrechtigung der Forderungen des Fiskus scheint ein rein deut-

sches Phänomen zu 25  AfällstaeromeMitgl wi8 satngen r EU habngen ten F-. 

isk[(vorbehane iorbehallen. )Tj
T*
0 Tc
0 Tw
( )Tj
Tw
( )Tj
/T412 1 Tf3..092 0 03..092 99.2457.947203 T
-0.0003 T -12T410 TwIII Scfehssbemerkerungen4
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Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (reverse-charge) – jedenfalls soweit die 

Umsatzsteuer betroffen ist – die Betrugsdelikte eingedämmt werden. Für die 

Ertragsteuer hat dies allerdings keine Wirkung. Hier scheint vor allem eine Haf-

tung des Generalunternehmers für alle Subunternehmer in der Kette bis hinun-

ter zum Kolonnenschieber verbunden mit intensiven Baustellenkontrollen die 

wirkungsvollste Maßnahme zu sein.  

 

Der Bundesrechnungshof zeigt in diesem Bericht eine Reihe von Handlungsop-
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